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Internationale staatlicheVereinbarungen und
Abmachungen der Eisenbahnverbände über die
gegenseitige Benutzung von Personen- und
Güterwagen im internationalen Verkehr ver-
pflichten die Bahnverwaltungen, an bestimmte
Stellen ihrer Wagen einheitliche Anschriften
und Zeichen anzubringen. Auch der inner-
dienstliche Verkehr bei jeder Bahnverwaltung
erfordert einige besondere Merkmale.

Diese Zeichen, Abkürzungen und sonstigen
Merkmale bilden die Grundlage eines geord-
neten V/agenverkehrs unter den Bahnen; sie

erleichtern die Abwicklung des Aussendienstes,
sie vereinfachen den V/agenaustausch in den

Grenzbahnhöfen, sie dienen zur Verständigung
der Bahnbeamten trotz der sprachlichen Ver-
schiedenheit der Länder, die die Wagen durch-
laufen müssen, sie bedeuten aber für den Fach-
mann des Betriebs- und Verkehrsdienstes eine

eigene wichtige Sprache, die ihm alle für die
Besorgung seines Dienstes unentbehrlichen
Angaben über Bauart, Eignung, Eigenheiten
und Verwendungsmöglichkeiten eines Wagens
ohne Umfragen oder Nachmessungen direkt
vermittelt. Einige dieser Zeichen werden nach-
stehend erklärt.

Zum freien Verkehr darf ein Wagen nur
dann zugelassen werden, wenn er seinen
Heimatschein, seinen Reisepass nach dem Aus-
land und den Ausweis mit sich führt, dass

er lauf- und gebrauchsfähig ist. Dieser Aus-
weis mu6S bestätigen, dass der Wagen inner-
halb bestimmter Zeitabschnitte in allen Teilen
gründlich untersucht worden, seine Betriebs-
Sicherheit also gewährleistet ist.

Das Schweizerwappen, die Eigentumsmerk-
male S B B-C F F, die Gattungsbuchstaben und
eine Kontrollnummer bilden den Heimataus-
weis des Personenwagens, Bild 1. Der Güter-
wagen trägt statt des Wappens die Bezeich-
nung «Schweiz» am Langträger, Bild 2.

Der Reisepass des Personenwagens ist das

Zeichen R/C. Wagen, deren Bauart und Ein-
richtungen die Bedingungen fremder Verwal-
tungen zürn Ubergang auf ihre Strecken er-
füllen, tragen neben R/C die Bezeichnung
dieser Bahnen in vereinbarter Abkürzung, z. B.
Deutschland DR, Italien It, Frankreich

F, Belgien —CFB, Ungarn MAV, Nie-
derlande N S, Tschechoslowakei C S R«

Bild 3.

Das Passzeichen T für den Übergang des

Güterwagens nach dem Ausland bedeutet, dass

die Querschnittsmasse dieses Wagens baulich
so gehalten sind, dass sie die Begrenzungslinien
der fremden Bahnen an keiner Stelle über-
schreiten, Bild 4.

Die Personenwagen des internationalenVer-
kehrs müssen nach 6 Monaten, die übrigen Per-
sonenwagen und die Güterwagen je nach ihrer
Bauart und der Geschwindigkeit der Züge, in
die sie eingestellt werden, nach 1 — 3 Jahren in
der Werkstätte gründlich untersucht werden,
Bilder 5 und 6. Alle Güterwagen müssen zu-
dem jährlich im Betrieb einmal genau auf den

5. Links: /(m 25. Mai i952 kehrt dieser (Lagen zur
ZTntersuc/iung' in die ZFerkstätte zurück

6. Dreijährige /ieeisions/Wsf afcgeiau/en ; der
(Lagen ist seit 28. ZVocember (93( ausser Dienst.
Er hat seit (928 zteeimai /4chsZagerretiision durch-

gemacht

ZEICHEN
DER EISEN

7. Unten: Die A^othremse muss zurerZässig sein.
Letzte Erprobung im Okt. (930, „toeisses Ereuz"

Z. Das Zeicüen, aus dem das DeimatZand erkenn-
bar ist

9. Unten: Der Abstand der äussersten Ecksen.
ZFic/ifig bei DinsteZZun# der Gzïtericagen in

ScZineZZzüge

Ein gut ausgewiesener Personenwagen. Sein
Pass Zautet au/ neun Staaten

Der Transitwagen roZZt über aZZe Bahnen,
in die BegrenzungsZinien hineinzuragen

S. Unten: Der JUagen mit Lenkacksen kann inter-
nationaZ unge/iindert über aZ/e DauptZinien roZZen



20. Dieser EiZguttoage/i dar/ seines kurzen rlcits-
Standes wiegen nicht in Sc/meZ/zügen roZZen

SPRACHE
BAHNEN
iJ. Unten: Der fFagen mit der ZJremsZeitung/ür

Zu/fgebremste Güterzüge

12. Unten: international in aZ/en Güterzügen aZs

Bremsuiagen nnbesc/irän/ct veriüencZfear

23. Unten: Fermage seiner EinricZifung unbe-
sciirünZct aZs ßremsteagen in Personen- und Güter-

zügen rertoendbar

Zustand der Achslager geprüft werden. Diese
Zwischenuntersuchung wird durch weisse
Farbzeichen O neben der Revisions-
anschrift bestätigt, Bild 6.

Im April und Oktober wird die Notbremse
aller Personen- und Gepäckwagen auf ihr
tadelloses Funktionieren erprobt. Ein weisses
oder ein gelbes Kreuz => neben der Revisions-
anschrift lässt den Zeitpunkt der letzten Unter-
Buchung erkennen, Bild 7.

Das Zeichen « e 1000 ,> rechts im Rahmen
der RI C-Anschrift, Bild 3, zeigt dem Per-
sonal an, dass der Wagen mit der Einrichtung
für die elektrische Heizung von 1000 Volt Be-
triehsspannung ausgerüstet ist. Personenwagen,
die die Einrichtung für elektrische Heizung
und Dampfheizung besitzen, tragen die Merk-
male D & JS; Wagen mit nur elektrischer Hei-
zung tragen £!, Bild 1.

Güterwagen, die mit der Leitung für die
elektrische Zugsheizung ausgerüstet sind und
sich daher zur Einstellung in elektrisch ge-
heizte Züge eignen, tragen am unteren Ende
der Ecksäulen hellgelb gestrichene, nach oben
abgeschrägte Flächen, Bild 15.

Wagen mit dem Zeichen -<©>- an den Lang-
trägern besitzen Achsen, die in ihren Führungen
beweglich sind, also Lenkachsen. Sie können
sich aus ihrer Mittelstellung so weit drehen,
dass derWagen Strecken mit Krümmungshalb-
messern bis zu 150 m herab ohne Gefahr durch-
laufen kann, Bild 8.

Der Achsstand, d. h. der Abstand der
äussersten Achsen eines Wagens, muss in
Worten und Zahlen oder durch das Zeichen
—>- 0.00 m -<— an den Langträgern ange-
gehen sein. Der grösste Achsstand, den ein
Wagen für den ungehinderten Durchlauf be-
stimmter Strecken besitzen darf, richtet sich
nach dem kleinsten Krümmungshalbmesser
dieser Strecken, Bild 9.

Personen-, Gepäck- und Güterwagen, die
wegen ihrer Bauart (kurzer Achsstand, geringes
Eigengewicht) Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen unterliegen und daher nur noch in Züge
mit einerHöchstgeschwindigkeit von 75 km/S td.
eingestellt werden dürfen, tragen ein auf-
fallendes «Stern»-Zeichen, *, Bild 10.

Um bei Güterwagen dem mit der Zugbildung
beauftragten Beamten dieMöglichkeit zti geben,
diejenigen Wagen sofort zu erkennen, die in
Güterzüge eingestellt werden können, die mit
der durchgehenden, selbsttätigen Güterzug-
Druckluftbremse gebremst werden sollen und
um Bremswagen vorschriftsmässig im Zuge ein-
zuteilen, tragen die Wagen am unteren Teil
der Ecksäulen ein oder zwei und bei fremden
^Vagen mit besonderen, nur beschränkt ver-
wendbarén Bremsen auch drei wagerechte
weisse Streifen. Güterwagen mit einem weissen
Streifen besitzen nur die Bremsleitung (Lei-
tungswagen), Bild 11. Ein weisser Streifen,
beidseitig im Winkel von 45 ° nach unten
abgeschrägt, bedeutet, dass der Wagen eine
Personenzugbremse besitzt, die von der Lei-

SchZuss au/ Seite 42

28. Rechts: PritiatgüteT-u'a^en mit fFestiagZioitse-
Doppp/öreoue i:nd mit Damp/Zeitung

27. O/feuerGüteruiag-eu mit
25—26 t La<2egeu;iciif, 27,5 rcP Lade/Zäc/ie,

ständige Dinrichtung der Güterzughremse

25. Der Güterieag-eri mit der eZeZtfriscZien ddei

Zeitung"

26. Der EiZgutteagen mit Per.sorienzugbremse Zcan

nZ.s /.eitangsmageri im Zu/fgebremsten Güterzü
cZienen

2 4. Ge/aZir / Der geZbe ßZitz gebietet idaZt.

zeuge dich, dass der Strom ausgeschaZtet ist
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Mit der SITMAR "Linie reisen Sie sehr gut nach:

Ägypten (Express-Dienst) Eilluxiisdampfer „Ausonia" und
„Esperia" und mit den Postdampferlinien nach

'Ägypten - Syrien - Levante - Konstantinopel

/'/>///it«.sre/sen im il/iffe/meer

/tusAiin/le, /Vo.i/ip&fe i/nd F/o/rrpseri;>pri/ngpn durch die
C£/V£K,//.^C£1VT£/K ff/K O / £ S C H IF £ / Z ;

„SUISS E-ITALIE"
Reise- und Transportgesellschaft

Sitz ZURICH
Bahnhofstrasse 80

bei den Vertretern in: BASEL — LAUSANNE— LUGANO —
LOCABNO — GENF — LUZERN — ST. GALLEN

sowie auf allen Reisebureaux

tung abgesperrt werden kann. Der Wagen dient dann
als Leitungswagen, Bild 16.

DZwei
weisse

Streifen bedeu-
ten, dass derWa-
gen die vollstän-
dige Ausrüstung
der durchgehen-
den Druckluft-
bremse besitzt,
Bild 12. Derbeid-

seitig abge-
schrägte untere
Streifen zeigt an,
dass der AVagen
eine vollständige
Güterzugbremse

besitzt, die mit einer Umstellvorrichtung auf Personen-
Zugbetrieb eingestellt werden kann, Bild 13.

Der gelbe Blitzpfeil, als ernster Warner vor Eingriff
in Einrichtungen, die unter Starkstrom befindliche
Wagenteile enthalten, ist überall da angebracht, wo
Berührung lebensgefährlich ist, Bilder 5, 14 und 15.

Da, wo dieser Blitzpfeil sich zeigt, darf Eingriff erst
dann erfolgen, wenn die Versicherung eingeholt ist,
dass der elektrische Strom ausgeschaltet ist.

79. GedecA/er Güteruiage/i, m'c/zt sztm
Eie/zfrausporf gee/gneJ, 72,5 J Larfegeuuc/zY,
40—44 m* Lac7eruum, Lez'fu/igstüag'eri /ür

Druchiu/fbremse

Durch Hauptgattungszeichen A, B und C werden
die Personenwagen nach ihren Reisendenklassen gekenn-
zeichnet, Bild 1.

Dabei bedeutet A
die erste, B die
zweite und C die
dritte Wagen-
klasse. Der Kran-
kenwagen trägt
das Gattungszei-
chen D, der Ge-
päckwagen F und
der Postwagen Z.
Durch die G at-

tungszeichen
J, K, L, M, N
und O werden
die Güterwagen nach ihrer baulichen Verschiedenheit
unterschieden.

Die Privatgüterwagen tragen ohne Unterscheidung
ihrer Bauart den Gattungsvermerk |_pJ, Bild 18. Zahlen-
und Buchstabenindexe, die den Gattungszeichen beige-
setzt sind, erteilen Aufschluss über Ladegewicht, Lade-
räum oder Ladefläche und über die Bremseinrichtung
der Wagen, Bilder 2, 10, 17, 18, 19 und 20.

A. A/;o£Ä.

20. GpctecAtfer Güfertcagen, sum Fie/i-
(rnn.s/wrl /sreignef, J5 l Lndegetüic/if, 45 bis
55 m Lac/eraum, Oesz'trt Güfersztgfzremse mit
7/msZ'e//i;orrz'c7iI'zi7i<g' au/ Personensug4?e7rze&

Bet/orzi/gen Sie die
schöne .süd/irftp fforife und die /com/orfa&ien Damp/er der

N. G. I. NAV1GAZIONE GENERALE TT ATT AN A

„AupuBtus" — „Roma" — „Duilio" — „Giulio Cepare" —
„Colombo" — „Virgilio" — „Orazio" — „Viminale" — „Romolo"

bei Reisen nach

Nord-, Süd-, Zentral-AMERIKA
Australien

5/7M17?
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